
 
DEUTSCHER BUNDESTAG 

Ausschuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung 

  

A-Drs.  
 

16(18)192 
 Eingang am 2.4.2007 

 

 

Fragenkatalog zur Anhörung am 9. Mai 2007 zum Thema  

„Stammzellforschung“ 
 

 
 

Themenblock 1: Wissenschaftliche Bewertung 
 

A. Stand und Perspektiven der Stammzellforschung international 
 

1. Welches sind die wesentlichen neuen Ergebnisse auf dem Gebiet der Forschung mit 
humanen embryonalen Stammzellen (hESZ) der letzten 3-5 Jahre?  

2. Gibt es Bereiche, in denen Sie therapeutische Anwendungen unter Verwendung von 
hESZ in den nächsten Jahren erwarten? Wie ist Ihre Prognose, in welchem Zeitrahmen 
damit zu rechnen sein könnte? 

3. Wie schätzen Sie das aktuelle Potenzial von hESZ in der Medikamentenentwicklung 
(Wirkstoff-Screening), der Herstellung von Diagnosewerkzeugen oder Researchtools 
sowie sonstigen Anwendungen ein? 

4. Inwieweit sind Studien bekannt, die einen kausalen Zusammenhang zwischen der Tu-
morbildung und der Anwendung von adulten sowie embryonalen Stammzellen belegen? 

5. Was sind die wesentlichen Ergebnisse auf dem Gebiet der Forschung mit humanen a-
dulten Stammzellen der letzten 3-5 Jahre? Wie hat sich die therapeutische Anwendung 
in dem Zeitraum entwickelt?  

6. Wie viele klinische Studien und klinische Anwendungen mit humanen Stammzellen wur-
den durchgeführt bzw. werden entwickelt? Für welche konkreten Krankheitsbilder wer-
den Therapiemöglichkeiten auf der Basis der Forschung mit hESZ, mit adulten Stamm-
zellen sowie mit Stammzellen aus Nabelschnurblut erwartet? 

7. Inwieweit haben Ergebnisse aus der Forschung mit hESZ die Entwicklung der For-
schung im Bereich der adulten Stammzellforschung beeinflusst? Welche Wechselwir-
kungen gibt es zwischen beiden Forschungsgebieten, etwa im Hinblick auf den Prozess 
der Dedifferenzierung bzw. Reprogrammierung von adulten Stammzellen? Könnte die 
adulte Stammzellforschung auf die Ergebnisse aus der hESZ-Forschung verzichten? 
Können die Erkenntnisse über hESZ möglicherweise das Wissen über adulte Stammzel-
len soweit erweitern, dass auf die Verwendung von hESZ langfristig ein Stück weit ver-
zichtet werden kann? 

8. Kann die Erforschung alternativer Methoden zur Gewinnung pluripotenter Stammzellen 
mittelfristig eine wettbewerbsfähige Alternative (mit therapeutischer Perspektive) zur 
Forschung mit hESZ bieten? Inwieweit können für die Weiterentwicklung auf diesem 
Gebiet die Ergebnisse aus der hESZ-Forschung genutzt werden? 



 

9. Inwieweit können tierische embryonbale Stammzellen, z.B. aus Primaten, als Ersatz für 
hESZ im Bereich der Grundlagenforschung eingesetzt werden? Wie viele Projekte hat 
es bisher gegeben? 

10. Wie sind die Vor- und Nachteile einer hohen Plastizität embryonaler Stammzellen 
hinsichtlich einer möglichen therapeutischen Anwendung zu bewerten? Bei wel-
chen Krankheitsbildern ist eine hohe und bei welchen eine niedrige Plastizität 
von Stammzellen vielversprechender? 

11. Wie bewerten Sie die Möglichkeiten einer langfristig wirksamen und immunverträglichen 
Zellersatztherapie auf Basis von hESZ bei solchen Krankheiten, deren Ursachen man 
nicht genau kennt und deren pathophysiologische Mechanismen man nicht unterbre-
chen kann? 

 

B. Auswirkungen des Stammzellgesetzes auf die Entwicklung der Stammzellfor-
schung in Deutschland 

 

12. Welche Veränderungen haben sich hinsichtlich Qualität und Quantität sowie Eignung 
der nach StZG zulässigen Stammzell-Linien seit 2002 ergeben? Sind die Stammzell-
Linien, die nach 2002 entwickelt wurden, entsprechend den internationalen 
Standards charakterisiert, standardisiert und miteinander vergleichbar? Gibt es 
mit diesen Linien weniger oder andere Probleme hinsichtlich der genetischen 
und epigenetischen Veränderung, hinsichtlich des Abstoßungs- und tumorauslö-
senden Potentials? Können mit den in Deutschland zulässigen Stammzelllinien die 
weltweit relevanten und aktuellen Forschungsfragen bearbeitet werden? 

13. Wie schätzen Sie bei unverändertem Stammzellgesetz die Perspektiven für die Stamm-
zellenforschung in Deutschland ein – bezüglich der Forschung mit hESZ und mit adulten 
Stammzellen? 

14. Wie sind Ihre Erfahrungen im Umgang mit internationalen/europäischen Kooperations-
partnern, inwieweit stoßen Sie wegen der restriktiveren deutschen Regelungen bzw. der 
Strafbarkeitsandrohung auf Zurückhaltung bei der Anbahnung bzw. Durchführung ge-
meinsamer Forschungsprojekte? Welche praktischen Probleme gibt es? Wie schätzen 
Sie die Auswirkungen auf Forschungskooperationen im Rahmen des 7. FRP ein? 

15. Welche Auswirkungen hat die Beschränkung der Einfuhr und Verwendung von hESZ auf 
Forschungszwecke bzw. das Verbot der Einfuhr für diagnostische, präventive und thera-
peutische Anwendungen bereits heute? In Zukunft? Welche Forschungsimpulse könnten 
von einer Änderung des Stammzellgesetzes ausgehen? 

16. Wie stellt sich die Entwicklung der Forschung mit hESZ seit 2001 in Deutschland insge-
samt dar (quantitative Entwicklung der Forschungsaktivitäten, Situation des wissen-
schaftlichen Nachwuchses)? 

17. Wie schätzen Sie bei unverändertem Stammzellgesetz den internationalen Impact deut-
scher Stammzellforschung  bzw. die langfristige Wettbewerbsfähigkeit ein (im Bereich 
hESZ und im Bereich adulter Stammzellen)? 

18. Gibt es über das Stammzellgesetz hinausgehende Einschränkungen für die Stammzell-
forschung aus der Verwendung importierter Stammzelllinien, beispielsweise durch die 
Vertragsbedingungen der abgebenden ausländischen Forschungseinrichtungen? Sind 
Änderungen des Patentrechtes notwendig? 



Themenblock 2: Ethische Bewertung 
 

19. Wie bewerten Sie die im Stammzellgesetz getroffene Entscheidung zum Umgang mit 
embryonalen Stammzellen in Deutschland auch im Hinblick auf die nationale und inter-
nationale Entwicklung? Trifft das Stammzellgesetz eine ethisch angemessene Entschei-
dung im Hinblick auf die betroffenen Positionen (Menschenwürde, Recht auf Leben, E-
thik des Heilens, Forschungsfreiheit)?  

20. Welchen ethischen Stellenwert messen Sie dabei jeweils den einzelnen Regelungskom-
ponenten zu: Stichtagsregelung? Strafandrohung? Beschränkung der Einfuhr auf For-
schungszwecke? 

21. Ist eine Änderung des Stammzellgesetzes aus ethischer Sicht für Sie notwendig bzw. 
haben sich seit der Verabschiedung des Stammzellgesetzes Gründe für eine Verände-
rung ergeben? Wenn ja, welche Änderungen wären für Sie ethisch vertretbar? (Abschaf-
fung des Stichtags, Nachlaufender Stichtag, Verschiebung des Stichtags – Abschaffung 
der Strafandrohung; Begrenzung der Strafandrohung auf das Inland – Erweiterung des 
Einfuhrzwecks auf therapeutische, diagnostische Anwendungen) 

22. Welchen Stellenwert haben im Zusammenhang der Stammzelldebatte die unter ande-
rem in der „DFG-Denkschrift zur guten wissenschaftlichen Praxis“ genannten ethischen 
und moralischen Werte wie zum Beispiel die Aufrichtigkeit hinsichtlich der Bewertung 
von realen und virtuellen Nutzbarkeit von Forschungsergebnissen? 

23. Wie bewerten Sie aus ethischer Sicht die Perspektive der kommerziellen Nutzbarkeit der 
embryonalen Stammzellforschung? 

 

Themenblock 3: Rechtliche Bewertung 
 

24. Wie ist der Umgang mit humanen embryonalen Stammzellen in anderen europäischen 
Ländern rechtlich geregelt? Wie beurteilen Sie in diesem Vergleich die deutsche aktuelle 
Regelung? 

25. Ist eine Änderung des Stammzellgesetzes aus rechtlicher Sicht für Sie notwendig? 
Wenn ja, welche Änderungen des StZG wären aus rechtlicher Sicht im Hinblick auf die 
zu schützenden Schutzgüter vertretbar? (Abschaffung des Stichtags, Nachlaufender 
Stichtag, Verschiebung des Stichtags – Abschaffung der Strafandrohung; Begrenzung 
der Strafandrohung auf das Inland – Erweiterung des Einfuhrzwecks auf therapeutische, 
diagnostische Anwendungen) 

26. Halten Sie die aktuelle Stichtagsregelung mit Blick auf den vom StZG intendierten Emb-
ryonenschutz für notwendig? 

27. Wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang den Gesetzentwurf der Fraktion der FDP 
zum StZG? 

28. Wie beurteilen Sie den Vorschlag, nach fünf Jahren eine Evaluation der Auswirkungen 
des StZG zwingend vorzusehen? 

29. Wie bewerten Sie die aktuelle Stichtagsregelung mit Blick auf das Grundgesetz: Schafft 
die aktuelle Regelung einen verfassungsgemäßen Ausgleich zwischen den konfligieren-
den Grundrechten?  

30. Welche Alternativen halten Sie rechtlich für vertretbar? 



31. Wie beurteilen Sie das Risiko für deutsche Forscher, sich bei internationalen Kooperati-
onen im Bereich der Stammzellforschung gem. § 13 StZG strafbar zu machen? Ist die 
Regelung des § 13 StZG diesbezüglich hinreichend bestimmt?  

32. Welchen Regelungsbedarf sehen Sie für eine Strafandrohnung in Abgrenzung zum 
Embryonenschutzgesetz? 

33. Welche Alternativen zur Regelung des § 13 StZG wären für Sie rechtlich vertretbar (z.B. 
Abschaffung der Strafandrohung, Beschränkung auf das Inland)? 


